
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landkreis 

Landratsamt 
 

 

 

  

      
Antrag auf Gewährung von Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG)  
 

☐ Erstantrag    ☐ Folgeantrag (II. nur bei Änderungen) 

 
Ich/Wir beantragen  
 

☐ Grundleistung (§ 3 AsylbLG) 

☐ Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 

☐ Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt 

☐ Sonstige Leistungen: 

  
 
I. Antragsteller 
 
Name 

 
 

Ggf. Geburtsname Vorname 

 

Geburtsdatum  
 
 

Geburtsort Land/Staat 

 

Staatsangehörigkeit 

 
 

Sprache* Religion* 

 

Familienstand 

☐ ledig  ☐ verheiratet  ☐ geschieden    

   ☐ getrennt lebend  ☐ verwitwet     

Anschrift: 
 
 
 
* freiwillige Angabe 

 
II. Familienverhältnisse 
 
Außer der/dem Leistungsberechtigten leben noch in deren/dessen Haushalt  
 

 1 2 3 4 5 

Familienname 
(ggf. Geburtsname) 

     

Vorname 
     

Geburtsdatum 
     

Geburtsort 
     

Staatsangehörigkeit      

Verwandtschaftsverhältnis 
zum Antragsteller 
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III. Vermögenswerte (Nachweise beifügen) 
 
 

Antragsteller 
Haushaltsmitglieder (siehe Nr. II) 

zu Nr. 1 zu Nr. 2 zu Nr. 3 zu Nr. 4 zu Nr. 5 

Bargeld       

Spar- u. Bank-
guthaben 

      

Kontonummer 
Kreditinstitut 

      

PKW/Krad 
☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 
Kennzeichen 
Typ 
Baujahr/km 

      

Hauseigentum/ 
Grundbesitz 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

☐ ja 

☐ nein 

Sonstige Vermö-
genswerte: 
(z. B. Wertpapiere, 
wertvolle Sammlun-
gen, Ansprüche gegen 
Dritte etc.)  

      

      

      

 
IV. Einkommensverhältnisse (Nachweise beigfügen) 
 
 

Antragsteller 
Haushaltsmitglieder (siehe Nr. II) 

zu Nr. 1 zu Nr. 2 zu Nr. 3 zu Nr. 4 zu Nr. 5 

Lohn/Gehalt       

Einkommen aus 
selbstständiger 
Tätigkeit 

      

Kindergeld       

Krankengeld       

Arbeitslosengeld       

Unterhalt       

       

 
V. Erklärung des Antragstellers - Mitwirkungspflichten 
 
1 Rechte und Pflichten der Leistungsberechtigten  

 
 Auf die Leistungen nach dem AsylbLG besteht Anspruch, soweit bestimmt ist, dass die Leistung zu erbringen 

ist. Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden.  

 Wer AsylbLG-Leistungen beantragt oder bereits erhält, hat insbesondere alle Tatsachen anzugeben, die für 
die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung von Auskünften 
durch Dritte zuzustimmen. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die 
im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen sowie Be-
weismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen 
oder ihrer Vorlage zuzustimmen.  
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 Mitzuteilen sind insbesondere jegliche Änderungen  

in den wirtschaftlichen Verhältnissen  
z. B.: - Änderungen - auch geringfügige Änderungen, einmalige Zuflüsse oder vorübergehende Zuflüsse 

des Einkommens der im Haushalt lebenden Personen,  
- Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit, auch eine geringfügige oder Nebenbeschäftigung,  
-  jede andere Erzielung von Einnahmen, z. B. aus Vermietung/Verpachtung, Betriebskostengutha-

ben, Renten, Abfindungen, Darlehen, Entschädigungen, Lottogewinne, Erbschaften usw.,  
-  Änderungen im Vermögensbestand der im Haushalt lebenden Personen, z. B. durch Verkauf, 

Schenkung, Erbschaft, Vermögensteilung bei Scheidung usw. 

in den persönlichen Verhältnissen 
z. B.: -  Änderungen von Aufenthaltstiteln,  

- Eheschließung/Lebenspartnerschaft, Trennung,  
-  Geburt, Tod eines Haushaltangehörigen,  
- Aufnahme weiterer Personen in den Haushalt, 
-  Personen, die den Haushalt verlassen,  
-  vorübergehende Abwesenheit wegen eines Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes, Besuchsreisen 

u. Ä.,  
-  beabsichtigte und/oder vollzogene Wohnungs- oder Wohnortwechsel,  
-  evtl. bevorstehende Haftstrafen oder andere richterlich angeordnete Freiheitsentziehungen  

die darüber hinaus für die AsylbLG-Leistungen bedeutsam sind 
z. B.: - andere Sozialleistungen werden beantragt oder wurden bereits früher beantragt (z. B. Renten,  

 Krankengeld, Pflegeversicherungsleistungen usw.),  
-  Wechsel der Krankenkasse,  
-  Eintritt eines vermögensrechtlichen oder körperlichen Schadens durch einen Dritten 

 
2 Folgen fehlender Mitwirkung, Einschränkung der Leistung, Kostenersatz  

 
 Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt hat oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach 

und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne wei-
tere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entzie-
hen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der An-
tragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich 
erschwert (§§ 60 bis 62, 65 SGB I).  

 Wer seine persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Verhältnisse falsch angibt oder die erforderlichen Mit-
teilungen an die Behörde unterlässt, gefährdet die rechtmäßige Leistungserbringung. Ist der Tatbestand des 
Betruges nach § 263 Strafgesetzbuch erfüllt, muss mit strafrechtlicher Verfolgung gerechnet werden.  

 Leistungsberechtigte  
o die sich in den Geltungsbereich des AsylbLG begeben haben, um Leistungen nach diesem Gesetz 

zu erlangen, oder  
o bei denen aus von ihnen zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nicht vollzo-

gen werden können,  
erhalten Leistungen nur, soweit dies im Einzelfall nach den Umständen unabweisbar geboten ist (§ 1 a 
AsylbLG).  

 Zu Unrecht erbrachte Leistungen sind zu erstatten.  

 Leistungsberechtigte, die eine unselbstständige oder selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, haben dies 
spätestens am dritten Tag nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit der zuständigen Behörde zu melden (§ 8 a 
AsylbLG).  
 

Wer entgegen § 8 a AsylbLG vorsätzlich oder fahrlässig eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro ge-
ahndet werden (§ 13 AsylbLG). 
 
Das Hinweisblatt zu den Informationspflichten nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung – Erhebung 
von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person bzw. bei Dritten habe ich erhalten. 

 
 
 
 

 
              
Datum       Unterschrift 


